
 
 

 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bern, 13. März 2026 

Adressaten: 
die politischen Parteien 
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
die Dachverbände der Wirtschaft 
die interessierten Kreise 

 

Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Anpassung der 

Franchise); 

Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 13. März 2026 das EDI beauftragt, bei den Kantonen, den poli-
tischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, Städte 
und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft und den 
interessierten Kreisen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversiche-
rung (KVG; SR 832.10): «Anpassung der Franchise» ein Vernehmlassungsverfahren 
durchzuführen.  

Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 22. Juni 2026. 

Am 19. März 2025 hat das Parlament die Motion 24.3636 Friedli «Mindestfranchise den 
realen Gegebenheiten anpassen» angenommen. Die vorliegende Änderung des KVG 
hat zum Ziel, die oben genannte Motion umzusetzen, indem ein Mechanismus zur An-
passung der Franchise vorgeschlagen wird, der sich auf die Kostenbeteiligung der Ver-
sicherten stützt. Die Erhöhung und der Anpassungsmechanismus müssen moderat 
sein. Ausserdem bleiben Kinder weiterhin von der Franchise befreit, sofern sie nicht im 
Rahmen besonderer Versicherungsformen versichert sind. 

Wir laden Sie ein, zum erwähnten Gesetz und zum erläuternden Bericht Stellung zu 
nehmen. 

Das Vernehmlassungsverfahren wird elektronisch durchgeführt. 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
Vernehmlassungen laufend (admin.ch). 

Um den Zugang für Menschen mit Behinderungen zu den Vernehmlassungseingaben 
zu gewährleisten, bitten wir Sie, uns Ihre Stellungnahme digital und zusätzlich zu 

https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing
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einer PDF- auch in einer Word-Version (nur diese kann von uns barrierefrei aufbe-
reitet werden) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende E-Mail-Adressen zu sen-
den: 

- aufsicht@bag.admin.ch 
- gever@bag.admin.ch  

Für Rückfragen und allfällige Informationen stehen Ihnen Frau Roselyne Praz 
(Tel. 058 466 88 48; roselyne.praz@bag.admin.ch) und Herr Jordan Ott 
(Tel. 058 464 29 74; jordan.ott@bag.admin.ch) gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 
Elisabeth Baume-Schneider 
Bundesrätin 

 

mailto:aufsicht@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch
mailto:roselyne.praz@bag.admin.ch
mailto:jordan.ott@bag.admin.ch

